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RS OGH 1938/3/8 3Ob209/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1938

Norm

ABGB §1265

Rechtssatz

Ist die Ehe aus dem Verschulden eines Teiles (ungültig) erklärt worden, so ist der schuldige Teil zur Rückstellung des

auf Grund der Ehepakten Empfangenen nur Zug um Zug gegen Rückstellung des von ihm in die Gütergemeinschaft

eingebrachten Vermögens verpflichtet.
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